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Beförderungssituation in der Zollverwaltung

 Aufgrund der aktuellen Planstellensituation für den mittleren Zolldienst 
können zum Stichtag Mai 2011 insgesamt

	 4 Beamtinnen und Beamte nach Besoldungsgruppe A9m+Z
               15 Beamtinnen und Beamte nach Besoldungsgruppe A 9m 
  	 6 Beamtinnen und Beamte nach Besoldungsgruppe A 8  und 
  	 4 Beamtinnen und Beamte nach Besoldungsgruppe A 7

befördert werden.
Für den gehobenen Dienst lagen bis zum Redaktionsschluss noch keine Zah-
len vor.
                                                				                Bearbeiter: Hecker

Der Hauptpersonalrat hat als Ergeb-
nis der Auswertung von Zuschriften 
der Personalvertretungen in einer 
Stellungnahme der Bundesfinanz-
direktionen den Erhalt weiterer 
Standorte außerhalb des Sitzes der 
Hauptzollämter vorgeschlagen. 
Unter Berücksichtigung konzeptio-
neller, fachlicher und personalwirt-
schaftlicher Gesichtspunkte wird 
unbestritten die Beibehaltung einer    

Zusammenfassung von Standorten 
der Sachgebiete Ahndung FG 1 der 
Hauptzollämter

dauerhaften Präsenz der Zollverwal-
tung in der Fläche für erforderlich 
gehalten. Nach der Erörterung im 
Rahmen der gemeinschaftlichen 
Besprechung in der Sitzung des 
Hauptpersonalrats im Juli 2011 wird 
der Hauptpersonalrat abschließend 
über den Antrag des Bundesfinanz-
ministeriums entscheiden.   		
	
		  Bearbeiter: Höpfner
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Seit September 2010 hat der Haupt-
personalrat in mehreren gemein-
schaftlichen Besprechungen Fragen 
zu den Themen Controlling und 
Zielvereinbarungsprozess erörtert. 
Dabei wurde mehrfach deutlich ge-
macht, dass sich der Hauptpersonal-
rat unzulänglich unterrichtet sieht 
und Beteiligungstatbestände nach 
dem BPersVG unterlaufen werden.
Mit dem jetzt in den Dienststellen 
vorliegenden Erlass zur Durchfüh-
rung der Kosten- und Leistungspla-
nung 2012 wird dies erneut deutlich. 
Im Zusammenhang mit der durch 
das Haushaltsgesetz 2012 vorgege-
benen Stelleneinsparung von 350 
Arbeitskräften wird darauf hinge-
wiesen, dass im Bereich der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit der bun-
desweite Bedarfsansatz von 6.696 
Arbeitskräften zu berücksichtigen 
ist. Wenn unterstellt wird, dass der-
zeit die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit ein Soll von 7.041 Arbeitskräften 
hat, bedeutet dies, dass der genann-
te Bedarfsansatz nur zu erreichen 

Zielvereinbarungen für die operative Aufgabenwahrnehmung                                                                                                                              

ist, wenn die Einsparungen bei der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit er-
bracht werden sollen (7.041 – 345 
= 6.696; Zollkriminalamt sowie Bil-
dungs- und Wissenschaftszentrum  
5 = Summe 350 Arbeitskräfte).  
Nun sind Personaleinsparungen 
grundsätzlich nicht widerspruchs-
frei. Wenn aber wie jetzt sogar ein 
Bereich betroffen ist, dem in der Öf-
fentlichkeit eine hohe Priorität ein-
geräumt wird, dann ist nun für alle 
deutlich geworden, dass diese Per-
sonaleinsparung mit einer Hebung 
beziehungsweise Intensivierung der 
Arbeitsleitung für diesen Bereich 
verbunden sein wird. Pikanterweise 
sind gerade wegen der umfang-
reichen Aufgaben Ausschreibungen 
von Dienstposten der Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit erfolgt. 
Zur Problematik Steuerungskonzept 
der Zollverwaltung gehört auch das 
Thema der Beteiligung der Perso-
nalvertretungen bei der Festlegung 
von Zielvereinbarungen für die ope-
rative Aufgabenerledigung. In der            

Vergangenheit wurde mehrfach 
auf die Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichts Mainz von Oktober 
2010 hingewiesen. Der Hauptper-
sonalrat unterstützt deshalb auch 
die Aufforderung des Bezirksperso-
nalrats bei der Bundesfinanzdirek-
tion Südost an den Präsidenten der 
Bezirkspersonalrat auf Einleitung 
entsprechender Beteiligungsver-
fahren. Der Hauptpersonalrat hat in 
einem Schreiben an den Abteilungs-
leiter III darauf hingewiesen, dass er 
davon ausgeht, im Vorfeld der be-
vorstehenden Führungsklausur der 
Zollverwaltung bei allen Zielen, die 
der Hebung der Arbeitsleistung (§ 76 
Abs.2 Satz 1, Nr.5 BPersVG) oder der 
Intensivierung der Arbeitsleistung 
(§ 76 Abs.2 Satz 1, Nr.5 BPersVG) 
dienen, vor einer abschließenden 
Entscheidung förmlich beteiligt zu 
werden. 
                                                                         

Bearbeiter: Höpfner

Aktuelles aus dem Tarifbereich - Durchbruch geschafft!                           

Im Rahmen einer regelmäßig statt-
findenden Besprechung zum Thema 
„Personalentwicklung von Tarifbe-
schäftigten in der Zollverwaltung“ 
wurden die Vertreter des Haupt-
personalrats darüber informiert, 
dass dem Bundesfinanzministerium 
zurzeit Berichte für die unbefri-
stete Übernahme von zehn selbst 
ausgebildeten Fachangestellten für 
Bürokommunikation (FAB) zur Ent-
scheidung vorgelegt wurden. Alle 
Beteiligten, insbesondere auch die 
Vorsitzende der Haupt- Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, Anne 
Zitzer, begrüßten ausdrücklich den 
Willen der Verwaltung, auch im Ta-

rifbereich nach befristeter Beschäf-
tigung und entsprechender Berichte 
der Mittel- sowie Ortsbehörden 
der Zollverwaltung Fachangestell-
te für Bürokommunikation in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis zu 
übernehmen. Sobald die Prüfung des 
Organisationsreferats abgeschlos-
sen ist, werden die unbefristeten 
Einstellungsermächtigungen erteilt. 
Aus Sicht des Hauptpersonalrats ist 
dieser Erfolg ein weiterer wichtiger 
Meilenstein zur Förderung des Tarif-
bereichs. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Dienststellen der Zollverwaltung 
weiterhin von dieser Möglichkeit 
der Personalgewinnung Gebrauch 

machen und entsprechende Berichte 
vorlegen werden. Des Weiteren wur-
de dem Hauptpersonalrat kurzfristig 
ein Entwurf für eine Anlage Tarif-
beschäftigte zur Regelung für die 
Ausschreibung und Besetzung von 
Dienstposten in der Zollverwaltung 
und Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein (ARZV) vorgelegt. Nach 
interner Abstimmung im Hauptper-
sonalrat sowie im Bundesfinanzmi-
nisterium wird das förmliche Beteili-
gungsverfahren eingeleitet.                        

Bearbeiter: Knechtel
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Evaluierung BRZV                              

Die Arbeitsgruppe zur Evaluierung 
der Beurteilungsrichtlinien der Zoll-
verwaltung und der Bundesmono-
polverwaltung (BRZV) hat ihre Arbeit 
abgeschlossen. Vertreterinnen und 
Vertreter der Außenverwaltung 
sowie des Bildungs- und Wissen-
schaftszentrums  haben einen ge-
meinsamen Entwurf erarbeitet, der 
nunmehr durch den Leitungsbereich 
genehmigt und durch das Rechtsre-
ferat geprüft werden muss. Danach 
ist vorgesehen, diesen Entwurf der 

Außenverwaltung zur Verfügung zu 
stellen, um von dort Anmerkungen 
bzw. Änderungsvorschläge zu erhal-
ten. Der dann zu fertigende endgül-
tige Erlassvorschlag geht anschlie-
ßend in die offizielle Beteiligung.
Für den Hauptpersonalrat hat der 
Berichterstatter an der Arbeitsgrup-
pe teilgenommen und bereits hier 
im Vorfeld versucht, die Anregungen 
und Vorstellungen der Personalver-
tretung einfließen zu lassen. Aus 
Sicht des Berichterstatters gibt es 

noch viele Ideen und Appelle seitens 
des Hauptpersonalrats, die noch in 
die BRZV und ihre Anlagen einfließen 
werden und müssen. Es wurde jetzt 
aber der richtige Weg eingeschlagen, 
einen Entwurf zu fertigen, der dies-
mal auf mehr Akzeptanz bei den zu 
Beurteilenden und den Beurteilern 
stoßen wird, der aber auch eine 
praktikablere Umsetzung verspricht.
                                    

Bearbeiter: Hecker

Neuordnung des Technischen Dienstes der Bundesfinanzverwaltung                                                 

Die zöllnerische Aufgabenerledigung 
fordert von den Beschäftigten in 
den Prozessen Kontrolle, fachliche 
Behandlung, Prüfung und Ermittlung 
im täglichen Dienstbetrieb nicht nur 
ein hohes Maß an Fahrzeugmobilität, 
sondern häufig auch den Einsatz spe-
zieller (Detektions-)Technik, um die 
vielfältigen Aufgaben  sachgerecht, 
wirtschaftlich und erfolgreich wahr-
nehmen zu können.
Gerade der Einsatz komplexer und 
hoch entwickelter Technik verlangt 
einen hohen Grad an Betreuung so-
wie eine flexible Disposition, damit 
die tatsächliche Nutzbarkeit jederzeit 
gewährleistet ist.

Im Technischen Dienst existieren der-
zeit folgende fachlichen „Sparten“:

Kraftfahrzeugwesen•	
Funk- und Telekommunikations-•	
wesen
Schiffswesen•	

Waffen- und Munitionswesen•	
Arbeitssicherheit und Gesund-•	
heitsschutz (einschl. Strahlen-
schutz und Röntgentechnik).

Eine aktuelle Aufgabenkritik des Bun-
desfinanzministeriums innerhalb des 
Technischen Dienstes der Bundesfi-
nanzverwaltung hat „Reibungsver-
luste“ ergeben, die eine sachgerechte 
und wirtschaftliche Aufgabenerledi-
gung beeinträchtigen. Auf dieser Ba-
sis hat das Bundesfinanzministerium 
einen Konzeptentwurf zur Neuaus-
richtung des Technischen Dienstes 
erarbeitet und dem Hauptperso-
nalrat vorgelegt. Damit soll unter 
Zugrundelegung eines strategischen 
Ansatzes sowohl zukunftssicher 
geplant als auch jederzeit auf neue 
Entwicklungen reagieren werden 
können.
Aufgrund der Flächenstruktur der 
Zollverwaltung ist dabei geplant, 
einerseits eine zentrale Aufbau-

organisation zu schaffen, um eine 
einheitliche und zielgerichtete Füh-
rung und Steuerung zu ermöglichen 
sowie Synergien zu erzielen und an-
dererseits durch eine dezentrale und 
disloziert wahrgenommene Ablauf-
organisation die notwendige Betreu-
ung vor Ort in der Fläche weiterhin 
sicherzustellen. 
Für die Umsetzung des Konzept-
entwurfs ist die Einrichtung eines 
Aufbaustabs geplant und die Reali-
sierung für den 1. Januar 2013 vorge-
sehen. Die betroffenen Bediensteten 
des Technischen Dienstes werden in 
besonderen Informationsveranstal-
tungen vom Bundesfinanzministeri-
um über das endgültige Konzept in 
Kenntnis gesetzt. Ergänzend erfolgt 
eine transparente Kommunikation 
über das Intranet und das e-zoll-Info.
                                   

                                 
	                     Bearbeiter: Eberle

Periodische Zeitanschreibung        

Das Bundesfinanzministerium hat 
dem Hauptpersonalrat erst jetzt 
den Antrag zur zeitlich begrenzten 
Einführung einer periodischen Zeit-
anschreibung vorgelegt. Der Haupt-
personalrat wird diesen Antrag im 
Rahmen seiner Sitzung im Juli 2011 
beraten und darüber entscheiden. 

Bis dahin ist auch weiterhin die 
Anwendung einer periodischen Zeit-
anschreibung noch nicht zulässig. 
Daran ändert auch die gelegentlich 
sehr „rustikale“ Einstellung zum Bun-
despersonalvertretungsrecht von 
handelnden Personen in der einen 

oder anderen Dienststelle auf Orts- 
oder Mittelebene nichts. 
Auch hier gilt: Nicht alles, was tech-
nisch möglich ist, darf auch getan 
werden.

                                 Bearbeiter: Höpfner
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Nutzung von ProFiS-Daten durch Bundesfinanzdirektionen                

Dem Hauptpersonalrat liegen Infor-
mationen vor, die den Schluss nahe 
legen, dass verschiedene Bundes-
finanzdirektionen einen unberech-
tigten lesenden und schreibenden 
Zugriff auf Daten aus dem IT-Verfah-
ren ProFiS haben. In einem Fall war 
sogar der Eindruck entstanden, dass 
Daten eines Hauptzollamts ohne 
dessen Zutun geändert wurden. Der 
Hauptpersonalrat hatte der Nutzung 
von ProFiS-Daten mit lesendem 
Zugriff lediglich für die Bundesfi-
nanzdirektion West zugestimmt. Ein 

erweiterter Zugang auch für andere 
Bundesfinanzdirektionen wäre erst 
dann denkbar, wenn ein entspre-
chendes Beteiligungsverfahren beim 
Hauptpersonalrat durchgeführt wor-
den ist. Derzeit ist die Nutzung von 
ProFiS jedenfalls nur in dem oben ge-
nannten Umfang möglich. Jede an-
dere Nutzung wäre rechtswidrig und 
würde ein Dienstvergehen darstellen 
(vgl. Verfügung der Bundesfinanz-
direktion West SV 3512 – 156/04 
– 1 – F 334 vom 12. März 2008). Mit 
Erlass vom 1. Juni 2011 – GZ III A 

6 – SV 3512/06/0003 – hat das Bun-
desfinanzdirektion jetzt noch einmal 
deutlich klargestellt, dass„… ein 
Zugriff auf das IT-Verfahren ProFiS 
durch die Rechts- und Fachaufsicht 
der Bundesfinanzdirektionen weder 
vorgesehen noch sonst autorisiert 
ist.“ 
Wichtiger Hinweis: Hände weg. 
IT–Verfahren sind kein Selbstbedie-
nungsladen! 

                                     
		
		  Bearbeiter: Höpfner

Neuordnung der Bundeskassen Auflösung der Bundeskassen Weiden/
Oberpfalz und Kiel             

Auf Grund einer durch die Steue-
rungsunterstützung Zoll (STÜTZ) 
Hamburg durchgeführten Unter-
suchung der Aufbau- und Ablau-
forganisation der Bundeskassen 
beabsichtigt das Bundesministerium, 
das Kassenwesen des Bundes neu 
zu organisieren. Die bisherigen vier 
Bundeskassen sollen zum 1. Januar 
2012 zunächst auf zwei Bundes-
kassen mit jeweils zwei Standorten 
reduziert werden. Der ermittelte 
Personalbedarf beträgt künftig ins-
gesamt 441,5 Arbeitskräfte.
Mittel- bis langfristiges Ziel des 
Bundesfinanzministeriums bleibt 
die Einrichtung einer Bundeskasse. 
Der Hauptpersonalrat wurde um 
eine erste Erörterung der weiteren 
fachlichen und organisatorischen 
Abläufe bei der Neuorganisation des 
Kassenwesens des Bundes mit der 
Abteilungsleitung II gebeten.

In seiner Stellungnahme gegenü-
ber dem Bundesfinanzministerium 
begrüßt der Hauptpersonalrat die 
sozialverträgliche Abwicklung der 
Neuorganisation der Bundeskassen 
nach den sogenannten „Erfurter Be-
schlüssen“, damit die Beschäftigten 
unbeschadet der Neuorganisation 
an ihren bisherigen Standorten ver-
bleiben können.
Zur Beschleunigung des Abbaus des 
Personalübergangs aus den Bun-
deskassen und im Interesse einer 
frühzeitigen Planungssicherheit 
der dortigen Bediensteten hat der 
Hauptpersonalrat vorgeschlagen, 
dass ein/e Bewerber/in aus einer 
aufzulösenden Bundeskassen-
Dienststelle gegenüber einem/r 
Mitbewerber/-in bei gleicher Eig-
nung – abweichend von der derzei-
tigen ARZV – der Vorrang einzuräu-
men ist.  

Für den Dienstsitz Weiden/Ober-
pfalz wird derzeit insbesondere die 
Zuweisung von Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Sicherheitsrisiko-
analyse des Zollkriminalamts in Be-
tracht gezogen, um entsprechende 
Beschäftigungsmöglichkeiten an 
diesem Standort zu sichern. Die 
fachlichen, organisatorischen und 
personalwirtschaftlichen Voraus-
setzungen werden derzeit geprüft. 
Nach Auffassung des Hauptperso-
nalrats sollte umgehend ein Auf-
baustab bestehend aus den Bundes-
finanzdirektionen Mitte und Südost 
und dem Zollkriminalamt eingerich-
tet werden. 
                                          

		       
		         Bearbeiter: Eich
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Zulässigkeit von INPOL-Abfragen                 

Das Bundesfinanzministerium hat 
dem Hauptpersonalrat hinsichtlich 
der Zulässigkeit von INPOL-Abfragen 
mitgeteilt, dass zum Schutz des Be-
troffenen und der Eigensicherung 
der eingesetzten Beamten auch per-
sonenbezogene Hinweise abgefragt 
werden können.

Mittlerweile ist die Dienstvorschrift 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (DV 
FKS) entsprechend geändert worden:

Kap. D - 2.2.1 Allgemeines:       •	
Änderung dahingehend, dass 
INPOL- Abfragen im Prüfverfah-
ren zulässig sind.

Kap. K - 2.2.6 INPOL:                    •	
Ergänzung dahingehend, 
dass INPOL-Abfragen stets im 
Rahmen der eigenen Aufga-
benwahrnehmung (Prüf- und 
Ermittlungsverfahren) zulässig 
sind.

                                         Bearbeiter: Eich

Gemeinsame Zentren der internationalen Polizei- und 
Zollzusammenarbeit; Zentrale Aufgabenwahrnehmung durch das 
Zollkriminalamt  

Der Hauptpersonalrat hat einem 
Erlassentwurf zur zentralen Auf-
gabenwahrnehmung der Gemein-
samen Zentren der internationalen 
Polizei- und Zollzusammenarbeit 
durch das Zollkriminalamt zuge-
stimmt. Das Zollkriminalamt soll 

    
                        

beauftragt werden, im Referat I 2 
zusätzlich einen entsprechenden 
Arbeitsbereich mit 13 Dienstposten 
für die Beschäftigten einzurichten, 
die in den Gemeinsamen Zentren in 
Kehl, Swiecko/Slubice, Schwandorf/
Petrovice und Luxemburg tätig blei-

ben werden. Die Dienstposten der 
Beschäftigten des mittleren und des 
gehobenen Dienstes bei den Ge-
meinsamen Zentren sollen künftig 
bundesweit ausgeschrieben werden.                            

                                         Bearbeiter: Eich


